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Liebe Mandanten,
die Tage rund um Weihnachten sollte man 
doch nutzen, um etwas innezuhalten. So wie 
es unser Motiv ausdrücken will, einfach mal 
auch etwas reduzieren, um an den wahren 
Kern zu kommen. Das kann die Familie sein, 
eine kleine Auszeit, ein gutes Buch. Wir 
wünschen Ihnen, dass Sie auch genau die-
sen Kern erspüren können. Am 23. Dezem-
ber sind unsere Büros regulär besetzt, von 
24. Dezember bis 1. Januar ist die Kanzlei in 
Schwandorf geschlossen. Für dringende Fäl-
le ist am 27. und 30. Dezember die Kanzlei 
in Regensburg erreichbar. So können wir alle 
wieder mit frischer Energie in das neue Jahr 
starten - wir freuen uns, wenn wir Sie dann 
wieder bei Ihren Angelegenheiten unterstüt-
zen dürfen.
 
Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Dezember 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 19.12.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019

Umsatzsteuer ⁴ 10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019

Sozialversicherung ⁵ 23.12.2019 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2017:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Januar 2020

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalender-
jahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 27.01.2020, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.01.2020 13.01.2020 07.01.2020

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.01.2020 13.01.2020 07.01.2020

Sozialversicherung⁵ 29.01.2020 entfällt entfällt
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Folgende Unterlagen können im Jahr 
2020 vernichtet werden

Nachstehend aufgeführte Buchführungsun-
terlagen können nach dem 31. Dezember 
2019 vernichtet werden:

_Aufzeichnungen aus 2009 und 
früher,

_Inventare, die bis zum 31. Dezember 
2009 aufgestellt worden sind,

_Bücher, in denen die letzte Ein-
tragung im Jahr 2009 oder früher 
erfolgt ist,

_Jahresabschlüsse, Lageberichte und 
Eröffnungsbilanzen, die 2009 oder 
früher aufgestellt worden sind,

_Buchungsbelege aus dem Jahr 2009 
oder früher,

_empfangene Handels- oder Ge-
schäftsbriefe und Kopien der 
abgesandten Handels- oder Ge-
schäftsbriefe, die 2013 oder früher 
empfangen bzw. abgesandt wurden,

_sonstige für die Besteuerung be-
deutsame Unterlagen aus dem Jahr 
2013 oder früher.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

_Dabei sind die Fristen für die Steu-
erfestsetzungen zu beachten. Es 
wird davon ausgegangen, dass die 
letzten Aufzeichnungen für das 
jeweilige Jahr im Folgejahr erfolgten. 
Wurden sie später vorgenommen, 
sind die Unterlagen entsprechend 
länger aufzubewahren.

_Unterlagen dürfen nicht vernichtet 
werden, wenn sie von Bedeutung 
sind

_für eine begonnene Außenprüfung,

_für anhängige steuerstraf- oder 
bußgeldrechtliche Ermittlungen,

_für ein schwebendes oder aufgrund 
einer Außenprüfung zu erwartendes 
Rechtsbehelfsverfahren oder zur 
Begründung der Anträge an das 
Finanzamt und

_bei vorläufigen Steuerfestsetzungen.

_Es ist darauf zu achten, dass auch 
die elektronisch erstellten Daten 
für zehn Jahre vorgehalten werden 
müssen.
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West
2020 mtl. 

in €
2019 mtl. 

in €
2020 jährlich

in €
2019 jährlich 

in €

Krankenversicherung 4.687,50 4.537,50 56.250,00 54.450,00

Pflegeversicherung 4.687,50 4.537,50 56.250,00 54.450,00

Rentenversicherung 6.900,00 6.700,00 82.800,00 80.400,00

Arbeitslostenversicherung 6.900,00 6.700,00 82.800,00 80.400,00

Ost

Krankenversicherung 4.687,50 4.537,50 56.250,00 54.450,00

Pflegeversicherung 4.687,50 4.537,50 56.250,00 54.450,00

Rentenversicherung 6.450,00 6.150,00 77.400,00 73.800,00

Arbeitslostenversicherung 6.450,00 6.150,00 77.400,00 73.800,00

Natürliche Personen, deren Summe der 
positiven Einkünfte aus Überschusseinkünf-
ten (aus nichtselbständiger Arbeit, Kapital-
vermögen, Vermietung und Verpachtung 
und sonstige Einkünfte) mehr als 500.000 € 
im Kalenderjahr 2019 betragen hat, müssen 
die im Zusammenhang stehenden Auf-

zeichnungen und Unterlagen sechs Jahre 
aufbewahren. Bei Zusammenveranlagung 
sind die Feststellungen für jeden Ehegatten 
gesondert maßgebend. Die Verpflichtung 
entfällt erst mit Ablauf des fünften aufein-
anderfolgenden Kalenderjahrs, in dem die 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab  
1. Januar 2020

Ab 1. Januar 2020 gelten voraussichtlich fol-
gende Werte in der Sozialversicherung: 

Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen 
betragen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 62.550,00 €. 
Für die bereits am 31. Dezember 2002 in der Privaten Krankenversicherung versicherten Be-
schäftigten beträgt die Grenze 56.250,00 €.
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Einladung von Kunden in angemietete 
VIP Logen als Geschenk

Der Zugang zu Sportveranstaltungen in den 
höheren Profiligen stellt einen geldwerten 
Vorteil dar. Lädt ein Unternehmer Geschäfts-
freunde in VIP Logen ein, ist dies steuerlich 
als Geschenk zu werten. Der Unternehmer 
kann diesen gewährten Vorteil pauschal für 
den Geschäftsfreund versteuern.

Die Pauschalierung der Einkommensteu-
er setzt grundsätzlich voraus, dass der 
Steuerpflichtige diese in seiner Lohnsteuer 
Anmeldung erklärt. Aber auch nach Abga-
be der Lohnsteuer Anmeldungen kann der 
zuwendende Unternehmer das Geschenk 
noch pauschal besteuern, z. B. im Rahmen 
einer Lohnsteuer Außenprüfung. Besondere 
formale Anforderungen sind dabei nicht zu 
beachten.

Bemessungsgrundlage für die Pauschalie-
rung sind die Aufwendungen des Zuwen-
denden einschließlich der Umsatzsteuer. 
Es sind auch solche Aufwendungen mit 
einzubeziehen, die der zuwendende Unter-
nehmer nicht als Betriebsausgaben abziehen 
kann.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Berlin Brandenburg)

E I N K O M M E N S T E U E R
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Abzinsung unverzinslicher Darlehn im 
Jahr 2010

Bilanzierende Unternehmer müssen ein er-
haltenes unverzinsliches Darlehn für betrieb-
liche Zwecke gewinnerhöhend abzinsen. Der 
gesetzliche Zinssatz für die steuerrechtliche 
Abzinsung beträgt 5,5 % pro Jahr.

Einwände gegen die Höhe des Zinssatzes 
für das Jahr 2010 wies der Bundesfinanzhof 
nun zurück. Dem Gesetzgeber steht ein 
weitreichender Entscheidungsspielraum für 
Steuergegenstand und Steuersatz zu. Zwar 
müssen Typisierungen in einem angemes-
senen Verhältnis zu der damit verbundenen 
Belastungsgleichheit stehen und sich reali-
tätsgerecht am typischen Fall orientieren. Ein 
Zinssatz, der sich evident von der realitäts-

gerechten Verzinsung am Markt entfernt, 
genügt dem nicht.

Für das Jahr 2010 hat sich aber noch kein 
strukturelles niedriges Marktzinsniveau 
verfestigt, das den Gesetzgeber verpflichtet 
hätte, von dem typisierenden Zinssatz von 
5,5 % abzurücken. Damit ist das Verbot der 
Übermaßbesteuerung nicht berührt.

Hinweis: Die Entscheidung betrifft ausdrück-
lich nur das Jahr 2010. Für spätere Jahre, in 
denen sich das Zinsniveau auf niedrigem 
Niveau verfestigt hat, könnte der Bundesfi-
nanzhof anders entscheiden.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Rückgängigmachung eines Investitions-
abzugsbetrags

Steuerpflichtige können für künftige Investi-
tionen in bewegliche Wirtschaftsgüter unter 
bestimmten Voraussetzungen bis zu 40 % 
der voraussichtlichen Anschaffungs  oder 
Herstellungskosten gewinnmindernd abzie-
hen. Das ist der sog. Investitionsabzugsbe-
trag (IAB).

In einem vom Bundesfinanzhof entschiede-
nen Fall erzielte ein Wirtschaftsinformatiker 
gewerbliche Einkünfte. Bei seiner Gewin-
nermittlung 2009 machte er einen IAB von 
70.000 € geltend. Er benannte mehrere 
anzuschaffende Wirtschaftsgüter mit voraus-
sichtlichen Anschaffungskosten von 175.000 
€.
Das Finanzamt erkannte den IAB nach einer 
Betriebsprüfung nicht an, weil die Investiti-
onsabsicht nicht nachgewiesen wurde. Das 
Finanzgericht ließ den IAB hingegen zu.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs reichte 
die Benennung der Anschaffungen zwar 
zunächst für die Bildung des IAB aus. Das 
Finanzgericht hätte aber prüfen müssen, ob 
die Wirtschaftsgüter tatsächlich angeschafft 
wurden. Ansonsten hätte der ursprünglich 
zulässigen Bildung die Pflicht zur Rückgän-
gigmachung entgegengestanden, weil der 
auf drei Jahre beschränkte Investitionszeit-
raum bereits vergangen war.

Diese Prüfung muss das Finanzgericht nach-
holen.

Hinweis: Seit dem Veranlagungszeitraum 
2016 müssen Steuerpflichtige ihre Investi-
tionsabsicht aufgrund einer gesetzlichen 
Neuregelung nicht mehr nachweisen.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Gewinnrealisierung bei Beendigung der 
Betriebsaufspaltung oder Betriebsver-
pachtung

Bei Wegfall der Voraussetzungen für eine 
Betriebsaufspaltung kommt es zu einer 
Betriebsaufgabe mit Gewinnrealisierung. 
Liegen jedoch bei Beendigung der Betrieb-
saufspaltung die Voraussetzungen für eine 
Betriebsverpachtung im Ganzen vor, führt 
die Verpachtung des Besitzunternehmens 
nicht zwangsläufig zur Betriebsaufgabe. 
Eine Aufdeckung der stillen Reserven ist 
erst dann geboten, wenn gegenüber den 
Finanzbehörden eine Betriebsaufgabeerklä-
rung abgegeben wird.

Wird ein Verpachtungsbetrieb unentgeltlich 
auf einen Dritten übertragen, z. B. durch 
Schenkung, tritt dieser in die Rechtsstellung 
des bisherigen Verpächters ein. Durch eine 
entgeltliche Übertragung eines Verpach-
tungsbetriebs erlischt hingegen das Ver-
pächterwahlrecht.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

E I N K O M M E N S T E U E R V E R FA H R E N S R E C H T

Richtsatzschätzung bei fehlerhafter 
elektronischer Registrierkasse

In einem vom Bundesfinanzhof entschie-
denen Fall hatte ein Gastwirt seine Be-
triebseinnahmen mit einer elektronischen 
Registrierkasse erfasst. Er hatte aber weder 
alle Kassenabschlussbelege (sog. Z Bons) 
aufbewahrt, noch war die Registrierkas-
se so eingestellt, dass die Minderung der 
Tageseinnahmen durch Stornierungen im Z 
Bon ausgewiesen wurde. Hierdurch war die 
Buchführung formell nicht mehr ordnungs-
gemäß und das Finanzamt schätzte die 
Umsätze nach der vom Bundesfinanzminis-
terium veröffentlichten Richtsatzsammlung. 
Dabei ging es von einem Rohgewinnauf-
schlag (RGA) auf den Wareneinsatz von 
210 % aus, während der Gastwirt in seiner 
Gewinnermittlung nur einen RGA von 160 
% ausgewiesen hatte. Dies führte zu einer 
Hinzuschätzung des Umsatzes und Gewinns 
von 50.000 €.

Der Bundesfinanzhof erkannte die Schät-
zung des Finanzamts als rechtmäßig an, weil 
der Gastwirt auch nicht darlegen konnte, 
dass sein betriebsindividueller RGA niedriger 
als 210 % war.
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Überprüfung der Gesellschafter Ge-
schäftsführerbezüge einer GmbH

Bezüge der Gesellschafter Geschäftsführer 
müssen regelmäßig auf ihre Angemessen-
heit hin überprüft werden. Bei dieser Prü-
fung werden folgende Gehaltsbestandteile 
berücksichtigt: Festgehalt (einschließlich 
Überstundenvergütung), Zusatzvergütungen 
(z. B. Urlaubsgeld, Tantiemen, Gratifikatio-
nen), Pensionszusagen und Sachbezüge.

Die Vergütungsbestandteile dürfen sowohl 
dem Grunde, als auch der Höhe nach nicht 
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst 
sein. Zudem müssen die einzelnen Gehalts-
bestandteile sowie die Gesamtvergütung 
angemessen sein. Danach ist zu prüfen, ob 
auch ein fremder Geschäftsführer, der keine 
Beteiligung an der GmbH hält, diese Ent-
lohnung für seine Tätigkeit erhalten hätte. Es 
kann auch notwendig sein, die Tantieme und 
die Gesamtbezüge   z. B. wegen weiterer 
Bezüge aus anderen Tätigkeiten auf einen 
bestimmten Höchstbetrag zu begrenzen. 
Beschäftigt eine GmbH mehrere Geschäfts-

KÖ R P E R S C H A F T S T E U E R

führer, müssen insbesondere bei kleinen 
Unternehmen ggf. Vergütungsabschläge 
vorgenommen werden.

Damit die Vergütungen des Gesellschafter 
Geschäftsführers als Betriebsausgaben be-
rücksichtigt werden können, muss zuvor ein 
Anstellungsvertrag abgeschlossen werden. 
In diesem muss klar und eindeutig formuliert 
werden, welche Vergütungen der Gesell-
schafter Geschäftsführer erhält. Fehlen diese 
Vereinbarungen, liegt eine verdeckte Gewin-
nausschüttung vor.

Sowohl die Neufestsetzung als auch sämt-
liche Änderungen der Bezüge sind grund-
sätzlich im Voraus durch die Gesellschafter-
versammlung festzustellen.

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile 
zu diesem Themengebiet ist es sinnvoll, die 
Bezüge insgesamt mit dem Steuerberater 
abzustimmen.
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Keine verdeckte Gewinnausschüttung 
bei Nebeneinander von Pensionszah-
lungen und Geschäftsführervergütung

Leistet eine GmbH an ihren beherrschenden 
Gesellschafter eine Pension und gleichzeitig 
eine weitere Vergütung für die Geschäfts-
führeranstellung, stellt sich die Frage, ob 
die zugrunde liegende Vereinbarung einem 
Fremdvergleich standhält. Ist sie hingegen 
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst, 
liegt in der Regel eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung vor.

In einem vom Finanzgericht Münster ent-
schiedenen Fall wurde der beherrschende 
Gesellschafter Geschäftsführer im Jahr 2010 
aus Altersgründen abberufen und erhielt 
eine monatliche Pension. Da es zu Konflik-
ten zwischen Kunden der GmbH und dem 
neuen Geschäftsführer kam, wurde der 
beherrschende Gesellschafter 2011 wieder 
zum Geschäftsführer bestellt. Dafür erhielt er 

KÖ R P E R S C H A F T S T E U E R

weniger als 10 % seiner früheren Geschäfts-
führervergütung. Diese Vergütung und die 
weiter bezahlte Pension beliefen sich auf 25 
% seiner früheren Gesamtbezüge.

Das Finanzgericht Münster konnte keine ge-
sellschafsrechtlich veranlasste Vorteilszuwen-
dung erkennen, da die Wiedereinstellung 
allein im Interesse der GmbH erfolgt sei. Die 
Vergütung des Gesellschafter Geschäfts-
führers (Pension und Gehalt) hatte lediglich 
Anerkennungscharakter und stelle kein 
vollwertiges Gehalt dar. Auch mit fremden 
Dritten wäre eine solche Vereinbarung ge-
troffen worden. Daher liege keine verdeckte 
Gewinnausschüttung vor.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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U M S AT Z S T E U E R

Vorsteuerabzug aus Anzahlungen

Ein Unternehmer hatte ein Blockheizkraft-
werk bestellt und angezahlt. Er erhielt es je-
doch nicht, weil der Verkäufer insolvent und 
wegen Betrugs verurteilt wurde. Das Finanz-
amt erkannte den Vorsteuerabzug aus dem 
Erwerb des Blockheizkraftwerks nicht an.

Der Bundesfinanzhof sah das anders. Unter-
nehmer können die gesetzlich geschuldete 
Umsatzsteuer für Lieferungen und sonstige 
Leistungen, die von einem anderen Unter-
nehmer für ihr Unternehmen ausgeführt 
werden, als Vorsteuer abziehen. Das setzt 
eine ordnungsgemäße Rechnung voraus. 
Wurde die Steuer vor Ausführung der Um-
sätze gezahlt, ist sie abziehbar, wenn die 

Rechnung vorliegt und die Zahlung geleistet 
wurde. Diese Voraussetzungen waren erfüllt.

Zudem muss der Eintritt des Steuertatbe-
stands zum Zeitpunkt der Anzahlung „si-
cher “ sein. Im entschiedenen Fall waren alle 
maßgeblichen Elemente der künftigen Lie-
ferung, wie etwa Kaufgegenstand, Kaufpreis 
und Lieferzeitpunkt, festgelegt. Unerheblich 
war, dass von Anfang an feststand, dass es 
nicht zur Lieferung des Blockheizkraftwerks 
kommen würde. Denn der Vorsteuerabzug 
hängt nicht davon ab, ob der Lieferant im 
Zahlungszeitpunkt die Leistung objektiv 
erbringen konnte und ob er das wollte.
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U M S AT Z S T E U E R

Umsatzsteuerpflicht von Fahrschulun-
terricht

Umsatzsteuerpflicht von Fahrschulunterricht
Unmittelbar dem Schul  oder Bildungszweck 
dienende Leistungen privater Schulen und 
anderer allgemeinbildender oder berufsbil-
dender Einrichtungen sind unter bestimmten 
Voraussetzungen nach nationalem Recht 
von der Umsatzsteuer befreit; z. B., wenn 
die zuständige Landesbehörde beschei-
nigt, dass diese Leistungen auf einen Beruf 
oder eine vor einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung 
ordnungsgemäß vorbereiten. Die Inhaberin 
einer Fahrschule war der Meinung, der von 
ihr angebotene Fahrunterricht zum Erwerb 
der Fahrerlaubnisklassen B und C1 sei daher 
umsatzsteuerfrei.

Der Bundesfinanzhof widersprach. Die 
Fahrschulinhaberin konnte sich nicht auf die 

nationale Befreiungsnorm berufen, da die 
erforderliche Bescheinigung nicht vorlag.

Auch die Berufung auf die europäische 
Norm, nach der „Schul  und Hochschul-
unterricht“ von der Umsatzsteuer befreit 
sind, blieb erfolglos. Fahrunterricht in einer 
Fahrschule ist ein spezialisierter Unterricht. 
Dieser kommt für sich allein nicht der für 
den „Schul  und Hochschulunterricht“ kenn-
zeichnenden Vermittlung, Vertiefung und 
Entwicklung von Kenntnissen und Fähigkei-
ten in Bezug auf ein breites und vielfältiges 
Spektrum von Stoffen gleich. Daher fällt 
Fahrunterricht in einer Fahrschule nicht unter 
den Begriff des „Schul  und Hochschulunter-
richts“.
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U M S AT Z S T E U E R

Unternehmerische Veranlassung von 
Rechtsanwaltskosten ist Voraussetzung 
für den Vorsteuerabzug

Die in Rechnungen ausgewiesene Umsatz-
steuer für Lieferungen und sonstige Leis-
tungen ist nur dann als Vorsteuer abziehbar, 
wenn die Leistungen für das Unternehmen 
des Unternehmers ausgeführt wurden.

Unternehmensgegenstand einer GmbH & 
Co. KG war die Vermietung, Verpachtung 
und Verwaltung von Immobilien aller Art. 
Eine Kommanditistin verkaufte ihre Anteile 
an verschiedene Personen. Zur Finanzierung 
der Anteile nahmen die neuen Komman-
ditisten Darlehn auf. Die Darlehn wurden 
durch Grundschulden an einer Immobilie 
der KG besichert. Da einige Kommanditis-
ten ihre Verbindlichkeiten gegenüber der 
finanzierenden Bank nicht tilgen konnten, 
stellte die Bank besicherte Darlehn fällig. 
Zudem kündigte sie die Zwangsverwaltung 
bzw. Zwangsvollstreckung der als Sicherheit 
dienenden Immobilie an. Nach Einschaltung 
einer Rechtsanwaltskanzlei schloss die KG 
mit der Bank einen Vergleich.

Ein Prüfer des Finanzamts kürzte die in 
Anspruch genommene Vorsteuer aus den 
Rechtsanwaltskosten. Er war der Meinung, 
dass die Beratungsleistungen der Kanzlei 
nicht für das Unternehmen der KG ausge-
führt worden seien. In erster Linie seien die 
Anwaltskosten entstanden, um die Kom-
manditisten von ihren Zahlungsschwierigkei-
ten zu befreien.

Das Finanzgericht Münster ließ den Vorsteu-
erabzug zu. Ohne den Abschluss des Ver-
gleichs, zu dem die anwaltlichen Beratungs-
leistungen wesentlich beigetragen hätten, 
wäre die weitere Erzielung von Umsätzen 
durch eine umsatzsteuerpflichtige Vermie-
tung durch die KG gefährdet gewesen. 
Deshalb seien die Rechtsberatungskosten 
unternehmerisch veranlasst.


